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Vorhaben 

  

Landkreis Vorpommern-Rügen 
Der Landrat 

  

Landkreis Vorpommern-Rügen, Carl-Heydemann-Ring 67, 18437 Stralsund 

Ihr Zeichen: 

Ihre Nachricht vom: 11.09.2025 
Mein Zeichen: 552.203.21.80767.25 
Meine Nachricht vom: 

IPO Freiraum und Umwelt GmbH Bitte beachten Sie unsere Postanschrift unten! 

Herrn Stefan Schulz Fachdienst: Umwelt 
Storchenwiese 7 Fachgebiet / Team: Umweltschutz 

Auskunft erteilt: Mario Willoweit 
1.7489 Greifswald Besucheranschrift: Störtebekerstraße 30 

18528 Bergen 

Zimmer: 401 
Telefon: 03831 357-3152 
Fax: 03831 357- 
E-Mail: fg44.20@lk-vr.de 

Datum: 6. November 2025 

Altlastenauskunft gemäß Umweltinformationsgesetz (UIG)! für die Neuaufstellung des FNP 

Millienhagen Oebelitz 

Sehr geehrter Herr Schulz, 

Im Geltungsbereich des Planes (bereitgestelltes Shapefile) befinden sich nach derzeitigem 

Kenntnistand folgende tabellarisch aufgeführte Altlastverdachtsflächen (gem. $ 2 Abs. 3 bis 
6 Bundesbodenschutzgesetz), die gem. 89 Abs. 5 BauGB zu kennzeichnen sind. Die 
betreffenden Flächen sind gem. PlanVZ (Planzeichenverordnung) im Flächennutzungsplan 
mit aufzunehmen. 

Kennziffer Bezeichnung Typ Ablagerungsart Rechtswert Hochwert 

AA_Z_73_0200 Kiesgrube, wilde Ablagerung Altablagerung Grubenverfüllung 33359211 6008532 

AA_Z_73_0201 Gemeindedep. Papenhagen Altablagerung Aufhaldung 33359511 6010651 

AA_Z_73_0202 Schlammgrube/Bohrung Altablagerung Grubenverfüllung 33358871 6011681 

AA_2Z_73_0219 wilde Ablagerung Altablagerung Kombination 33356912 6005973 

AA_Z_73_0220 Gemeindedeponie Altablagerung Grubenverfüllung 33357681 6005144 

AA_Z_73_0221 wilde Ablagerung Dolgen Altablagerung Aufhaldung 33357362 6003659 

AA_Z_73_0222 Rand eines Feldgehölz, wilde Altablagerung Kombination . 33357941 6004444 

Ablagerung 

AA_Z_73_0223 wilde Ablagerung Steinfeld Altablagerung Grubenverfüllung 33357641 6007303 

AA_Z_73_0044 Soll, wasserlos; wilde Ablagerung Altablagerung Grubenverfüllung 33360790 6006743 

Kennziffer Bezeichnung Typ Rechtswert Hochwert 

AS_Z_73_0236 Landmaschinenwerkstatt Altstandort 33358051 6008672 

AS_Z_73_0237 Betriebs-Tankstelle Altstandort 33359271 6010861 

AS_Z_73_0254 Tankstelle, Reparaturwerkstatt Altstandort 33357412 6005913 

Die Ergebnisse der Recherche beruhen auf dem gegenwärtigen Kenntnisstand und werden 
laufend aktualisiert. Es ist von unserer Seite daher nicht auszuschließen, dass sich im Zuge 
der weiteren Bearbeitung Nachträge ergeben können. 

Die Übermittlung dieser Information ist gem. 8 6 Abs. 2 Satz 1 Landes- 
Umweltinformationsgesetz (LUIG M-V) kostenfrei. 

Postanschrift Bankverbindung Kontakt 115 

Landkreis Vorpommern-Rügen Sparkasse Vorpommern T: 03831 357-1000 ) 
u, Carl-Heydemann-Ring 67 IBAN: F: 03831 357-444100 iHRE BEMORDENNLIMMER 

18437 Stralsund DE43 1505 0500 0000 0001 75 poststelle@Ik-vr.de   

LUENONSEIR, BIC: NOLADE2IGRW www.lk-vr.de Termine nach Vereinbarung!
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Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag , _ / 
/ / , 

    
Mario Willoweit 
SB Bodenschutz 

'!UIG - Umweltinformationsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Oktober 2014 (BGBL IS. 1643), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 Abs. 17 des Gesetzes vom 20 Juli 2017 (BGBl | S. 2808) 

?BBodSchG - Bundesbodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I. S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 3 der 

Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) 

3LUIG M-V - Landes-Umweltinformationsgesetz vom 14. Juli 2006 (GVOBI. M-V S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 27. Mai 2016 (GVOBI. M-V 5. 431) 

Hinweise zum Datenschutz 

Ihre personenbezogenen Daten werden nur zum Zweck der Beantwortung Ihrer Anfrage erhoben und nicht 
gespeichert oder an Dritte weitergegeben. 

Eine umfangreiche Information gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung erhalten Sie 

unter https: //www.Ik-vr.de/Quicknavigation/Datenschutz .
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Flächennutzungsplan Gemeinde Millienhagen-Oebelitz - Beteiligung Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 
Sehr geehrter Herr Schulz, 
 
Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 
 
Folgende Unterlagen lagen uns zur Einsichtnahme vor: 
  

• Planzeichnung, 
• Begründung. 

  
Im Gebiet der Gemeinde Millienhagen-Oebelitz befindet sich unsere 
  

• 220-kV-Leitung Lüdershagen - Bentwisch 317/318 von Mast-Nr. 60 – 69. 
  
Der Leitungsverlauf ist in den eingereichten Unterlagen enthalten. 
  
Allgemein zur Hochspannungsfreileitung:  
  
Es ist ein Freileitungsschutzstreifen von bis zu 24 m beidseitig der Trassenachse zu 
beachten, in welchem ein beschränktes Bau- und Einwirkungsverbot mit Nutzungs- 
und Höhenbeschränkungen für Dritte besteht. An den Freileitungsschutzstreifen 
grenzt darüber hinaus beidseitig eine Zone mit einer Breite von ca. 15 m an, in wel-
cher eine Einwirkung auf den Freileitungsschutzstreifen durch Bau- und Pflanzmaß-
nahmen nicht ausgeschlossen werden kann. Diese Zone und der Freileitungsschutz-
streifen definieren zusammen den Freileitungsbereich, für den alle geplanten Maß-
nahmen sowie die Bautechnologie zwingend mit 50Hertz abzustimmen sind. 
  
Für den Freileitungsschutzstreifen ist in den Grundbüchern eine beschränkte persön-
liche Dienstbarkeit (Leitungsrecht in Abt. II, Lasten und Beschränkungen) eingetra-
gen. Nach dem Inhalt dieser Dienstbarkeit dürfen u. a. keine baulichen oder sonsti-
gen Anlagen im Freileitungsschutzstreifen errichtet werden, die den ordnungsgemä-
ßen Bestand und Betrieb der Hochspannungsfreileitung beeinträchtigen oder gefähr-
den. Außerdem sind je nach Nutzungsart besondere Auflagen einzuhalten.  
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Einer Errichtung von Gebäuden und der Nutzung von Grundstücken, die zum nicht 
nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, wird grundsätzlich 
nicht zugestimmt. 
 
Die Maststandorte sind im Umkreis von 35 m um den Mastmittelpunkt von Bebauung 
und Bepflanzung freizuhalten. Die Zugänglichkeit zu den Maststandorten muss jeder-
zeit gewährleistet sein.  
   
Zur Einhaltung des elektrischen Mindestabstands zu unseren Leiterseilen sind genau 
definierte Endwuchshöhen einzuhalten. Als Übertragungsnetzbetreiber unterliegen 
wir der Verkehrssicherungspflicht und sind rechtlich dazu aufgefordert die technische 
Sicherheit des Übertragungsnetzes bei Unterschreitung des Abstandes durch Tras-
senfreihaltungsmaßnahmen zu wahren.  
  
Speziell zum Flächennutzungsplan:  
 
50Hertz ist von der Flächennutzungsplanänderung im Ortsteil Steinfeld betroffen, 
siehe Nebenzeichnung 3. Diese sieht eine zukünftige Nutzung als gewerbliche Bau-
fläche mit angrenzender Mischbaufläche vor. Innerhalb der Mischbaufläche soll ne-
ben Gewerbenutzung auch Wohnnutzung erlaubt sein. 
 
Dazu haben wir folgende Hinweise: 

 
Das Änderungsgebiet liegt im 124 m breiten Korridor unserer o. g. Freileitung, in wel-
chem signifikante Geräuschemissionen möglich sind. Bitte beachten Sie bei der Auf-
stellung des Bebauungsplans und der damit verbundenen Einstufung des Gebietes 
nach TA-Lärm, dass Freileitungen Schallemissionen erzeugen, die auch in den 
Abend- und Nachtstunden nicht abnehmen. Unsere vorgenannte Freileitung ist daher 
bei Schalluntersuchungen/-gutachten zu berücksichtigen. 
 

Im Freileitungsschutzstreifen unserer vorgenannten Freileitung gelten zudem Höhen-
beschränkungen. Die maximale Bauhöhe berechnet nach DIN EN 50341, Tabelle 
5.11 für Gebäude mit feuerhemmenden Dächern und Dachneigung größer 15° gegen 
die Waagerechte, beträgt 4 m. Ausgenommen ist der Bereich zwischen Mast 65 und 
Mast 66, dort ist aufgrund unzureichender Sicherheitsabstände keine Unterbauung 
möglich. Bei abweichenden Dachkonstruktionen können sich andere Abstände erge-
ben. 50Hertz ist grundsätzlich an den nachgelagerten Verfahren (Bauleitplan-, Bau-
genehmigungsverfahren etc.) zu beteiligen. 
 

Alle Arbeiten, Bauvorhaben und Pflanzmaßnahmen, die im Freileitungsbereich der o. 
g. Hochspannungsfreileitung geplant oder durchgeführt werden sollen, sind zur ge-
sonderten Prüfung und Stellungnahme bei 50Hertz Transmission GmbH, Regional-
zentrum Nordost, Rostocker Chaussee 18, 18273 Güstrow (E-Mail:  
leitungsauskunft-rznord@50hertz.com) einzureichen. 
  
Wir bitten vorgenannte Sachverhalte in die Begründung des Flächennutzungs-

planes aufzunehmen sowie um weitere Beteiligung am Planungsverfahren.  

 

mailto:leitungsauskunft-rznord@50hertz.com


 

 
 
 
 
 
 
 

  

Datum 
27.01.2025 
 
SEITE/UMFANG 
3/3 

Informationshalber möchten wir mitteilen, dass sich Ihr Vorhaben im Bereich des ge-
planten Vorhabens M214 gemäß Netzentwicklungsplan befindet. Dieses ist jedoch 
nicht entscheidungsrelevant. Weiterführende Informationen können Sie folgender In-
ternetpräsenz entnehmen https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/fi-
les/2024-04/NEP_2037_2045_V2023_Anhang_2E_Aktualisierung_April_2024.pdf. 
  
Hinweis zur Digitalisierung: 
Für eine effiziente Identifizierung der (Nicht-)Betroffenheit bitten wir bei künftigen Be-
teiligungen nach Möglichkeit um Übersendung der Plangebietsfläche(n) sowie even-
tueller externer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem standardisierten und ge-
oreferenzierten Geodatenaustauschformat (vorzugsweise Shapefiles inkl. der Projek-
tionsdatei (*.prj) oder kml-Datei). 
 
Freundliche Grüße 
  
50Hertz Transmission GmbH 
  
  
  
  
Kretschmer                                     Froeb 
 
 
 

https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/2024-04/NEP_2037_2045_V2023_Anhang_2E_Aktualisierung_April_2024.pdf
https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/2024-04/NEP_2037_2045_V2023_Anhang_2E_Aktualisierung_April_2024.pdf
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IPO Unternehmensgruppe GmbH 
Storchenwiese 7 
17489 Greifswald 
Per Mail an: s.schulz@ipogmbh.de 
 
 
 
 
 
Flächennutzungsplan Gemeinde Millienhagen-Oebelitz 
Beteiligung Träger öffentlicher Belange vom 10.01.2025 - Stellungnahme 
 
Sehr geehrter Herr Schulz, 
 
zum o. g. Vorentwurf mit seiner Begründung vom Dezember 2024 möchte die REWA Stralsund GmbH 
(nachfolgend REWA) wie folgt Stellung nehmen: 
 
Allgemeines 
Neben der Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Millienhagen-Oebelitz gelten die Allgemeinen 
Bedingungen zur Entsorgung von Abwasser (AEB) im Versorgungsgebiet der REWA. 
Wir verweisen darauf, dass wir Trinkwasser entsprechend der Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 750, 1067), zuletzt geändert 
durch Artikel 8 der Verordnung vom 11.12.2014 (BGBl. I S. 2010), liefern. (http://www.gesetze-im-
internet.de/avbwasserv) 
Es gelten weiterhin die Wasserlieferbedingungen der REWA als ergänzende Vertragsbestimmungen zur 
AVBWasserV. Die Erschließungsplanung für die Medien Trink-, Regen und Schmutzwasser ist der REWA 
zur Bestätigung vorzulegen. 
 
Löschwasser 
Gemäß § 2 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) ist die Gemeinde für 
den Brandschutz zuständig. In einem Brandfall stehen wir einer Nutzung der umliegenden Hydranten für 
Löschzwecke nicht entgegen. 
 
Übertragung 
Die spätere Übertragung der Leitungen an die REWA hat kosten- und lastenfrei zu erfolgen (Eintragung 
von beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten zugunsten der REWA für neue und bestehend bleibende 
Leitungen). 
 
Finanzierung 
Die REWA als Konzessionär der Gemeinde Millienhagen-Oebelitz für Trink-, Regen- und Schmutzwasser 
(TW/RW/SW) übernimmt grundsätzlich weder eine innere, noch äußere Erschießungsfinanzierung 
hinsichtlich der erforderlichen, neu zu errichtenden, auszubauenden Ver-/ Entsorgungsanlagen oder 
etwaiger Umverlegungen von Bestandssystemen für TW/RW/SW. Abweichungen hiervon bedürfen 
zwingend einer vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Erschließungsträger und der REWA. Die 
Rechte aus Beiträgen bleiben unberührt. 
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Grundlegende technische Anforderungen 
Eine Überbauung vorhandener Ver- und Entsorgungstrassen oder Bepflanzung mit Bäumen und 
aufwendigen Gehölzen wird untersagt. 
Bei notwendigen Umverlegungen ist insbesondere darauf zu achten, dass die Trinkwasserversorgung 
stabil gehalten werden muss, respektive sind die entsprechenden Ringsysteme wiederherzustellen. 
Bei Anschluss an Regenwasserbestandssysteme der REWA ist ein hydraulischer Nachweis gem. den 
Planungsvorgaben der REWA zu führen, um eine schadlose Ableitung des Regenwassers zu belegen. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
i. A. M. Knüppel 
 
 

 



LandesforstanstaltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mecklenburg-Vorpommern

Der Vorstand

Landesforstanstalt • Postfach 11 19 • 17131 Malchin
Bearbeitet von: Frau Gawantka

IPO Freiraum & Umwelt GmbH

z.Hd. Stefan Schulz

Storchenwiese 7

17489 Greifswald

Vorab per E-Mail an: s.schulz@ipogmbh.de
Malchin, 17.02.2025

Aktenzeichen: 7444.38-1-40/2-25-006
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Telefon: 03994 235-318
Fax: 03994 235-400
E-Mail: Linda.gawantka@lfoa-mv.dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nachrichtlich: FoA Schuenhagen, FoA Poggendorf

Vorentwurf des Flachennutzungsplans der Gemeinde Millienhagen-Oebelitz

(Planungsstand Dez. 2024)

Hier: Stellungnahme der unteren Forstbehorde

Sehr geehrter Herr Schulz,

zu 0.g. Vorhaben nehme ich in Abstimmung mit dem ortlich zustandigen Forstamtern

Schuenhagen und Poggendorf und im Auftrag des Vorstandes der Landesforstanstalt

Mecklenburg-Vorpommern als untere Forstbehorde gem. 35 i. V. m. 32

Landeswaldgesetz M-V (LWaldG)' wie folgt Stellung:

Dem o.g. Vorhaben wird die forstrechtliche Zustimmung erteilt.

I. Sachverhalt

Die Gemeindevertretung Millienhagen-Oebelitz hat am 14.05.2024 die Aufstellung eines

Flachennutzungsplans beschlossen. Die Planung betrifft das gesamte Gemeindegebiet.

Der Flachennutzungsplan umfasst die funf Ortsteile bzw. Gemarkungen Wolfshagen,

Millienhagen, Steinfeld, Oebelitz und Dolgen.

Die Ortsteile Millienhagen und Wolfshagen befinden sich im Amtsbereich des Forstamtes

Schuenhagen. Die Ortsteile Dolgen, Oebelitz, Steinfeld und Millienhagen liegen im

Zustandigkeitsbereich des Forstamtes Poggendorf.

'Landeswaldgesetz M-V (LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 870),
letzte berucksichtigte Anderung: zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBI. M-VS.
790,794

Vorstand: Manfred Baum

Landesforstanstalt

Mecklenburg-Vorpommern

Fritz - Reuter - Platz 9

17139 Malchin

Telefon: 03994 235-0

Telefax: 03994 235-400

E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de

Internet: www.wald-mv.de

Bank: Deutsche Bundesbank

BIC: MARKDEF1150

IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30

Steuernummer: 079/133/80058

Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883
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Mit dem Flachennutzungsplan sollen neben einer Bestandsaufnahme fur die genannten

Ortsteile mogliche Entwicklungstendenzen aufgezeigt werden. Zudem konnen auf

Grundlage des Flachennutzungsplans einzelne Bebauungsplane entwickelt werden, um

eine Fortentwicklung der Ortsteile in den verschiedenen Bereichen (Wohnbebauung,

Gewerbeentwicklung, Tourismus) in den nachsten Jahren zu gewahrleisten.

11. Darstellung der yaldflachen_nach &$ 2 LyaldG

In der Begrundung zum Flachennutzungsplan wurden untern den Punkten 5.4
(Naturraumausstattung), 5.7 (Flachendarstellung im Bestand) und 11.1 (Flachen fur
Land- und Forstwirtschaft) Ausfuhrungen zum derzeitigen Waldbestand in der Gemeinde
Millienhagen-Oebelitz gemacht.
Im Gemeindegebiet befinden sich kleinere (< 5 ha), gro~ere (5 - 20 ha) und gro~e
Waldflachen (> 20 ha). Der Waldanteil der Gemeinde liegt bei ca. 20 %. Die Waldflachen
wurden aus der Waldkarte (Stand Juni 2024) ubernommen.
Weitere Waldflachen grenzen unmittelbar an das Gemeindegebiet an.

Wald im Sinne deszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS 2 LWaldG ist jede mit Waldgeholzen bestockte Grundflache.

Waldgeholze sind alle Waldbaum- und Waldstraucharten. Bestockung ist der

flachenhafte Bewuchs mit Waldgeholzen, unabhangig von Regelmaigkeit und Art der

Entstehung. In der Regel ist dies ein zusammenhangender Bewuchs von Waldgehlzen

mit einer Mindestflachengro~e von 2.000 m?, einer mittleren Breite von 25 Metern, einer

Uberschirmung von 50 % bei jungeren Bestanden oder einer Bestockung von > 50 %

des Vollbestandes (Ertragstafel) und im Falle von Waldsukzessionen einer mittleren

Hohe von 1,50 Metern oder einem Alter von 6 Jahren. Laut S 2 Abs. 2 LWaldG gelten als

Wald auch kahlgeschlagene und verlichtete Grundflachen, Waldwege sowie im Wald

liegende oder mit ihm verbundene und ihm dienende Flachen. Die Traufkante bildet die

Waldgrenze einer mit Waldgeholzen bestockten Grundflache.

Die Darstellung der Waldflachen in der Waldkarte gibt einen Uberblick uber die aktuell
forstbehordlich erfassten Waldflachen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass durch
Sukzession oder Erstaufforstung weitere Flachen im Gemeindegebiet die
Waldeigenschaft erfullen bzw. in der Zukunft erfullen werden. Gema~ S 2 Abs. 4 LWaldG
ist die Forstbehorde fur die Feststellung der Waldeigenschaft zustandig.

AIle Flachen, die die Waldeigenschaft erfullen, unterliegen den gesetzlichen
Bestimmungen des Landeswaldgesetztes und den geltenden Rechtsverordnungen.

111. Stellungnahme zu den_Planzielen des FlachennutzungsplanszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Punkt 11.3 Photovoltaik-Eignungsflachen

Eine Inanspruchnahme von Waldflachen fur Freiflachen-PV-Anlagen o.a. Vorhaben ist
ausgeschlossen. Zurn gegenseitigen Schutz wird ein sogenannter Pufferbereich" von
50 m festgeschrieben. Damit wird den gesetzlichen Forderungen zur Einhaltung des
Waldabstandes gema~ S 20 LWaldG bei der Errichtung von baulichen Anlagen
entsprochen.

Vorstand: Manfred Baum

Landesforstanstalt

Mecklenburg-Vorpommern

Fritz - Reuter - Platz 9

17139 Malchin

Telefon: 03994 235-0
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IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
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Punkt 11.7 Sonderbauflachen

Im sudwestlichen Bereich der Gemeinde soll eine ~Agri-P\VA" errichtet werden. Die
vorhandenen Waldflachen der Forstabteilung 4325 liegen in einem ausreichend gro~en
Abstand zu diesem Sondergebiet.
Die beiden im sudlichen Gemeindebereich befindlichen Sondergebiete, die unmittelbar
an Waldflachen angrenzen, sind zum einen eine Biogasanlage und zum anderen ein seit
Jahrzehnten genutztes Motorcrossgelande.

IV. Stellungnahme zur Planzeichnung

Die Waldflachen werden in der Planzeichenerklarung als Flachen fur Wald" benannt.
Alle aktuell bekannten und klassifizierten Waldflachen wurden in die Planzeichnung
aufgenommen.

An der L22 und L 192 liegt ein kleiner Teilbereich der Gemeinde Millienhagen-Oebelitz
(Flur 13). Diese Flurstucke werden landwirtschaftlich u.a. als Grunland und Ackerflachen
genutzt. Die hier direkt sudlich angrenzende Waldflache der Forstabteilung 4323 Ld° liegt
au~erhalb des ausgewiesenen Geltungsbereichs. Planungen, die eine
Nutzungsartenanderung zur Folge hatten, sind hier nicht geplant.

Ortsteil Do/gen (Nebenzeichnung 1)

Die bebauten Bereiche liegen beidseitig der L 192. Fur den rechten Orsteilbereich ist eine
Ausweisung von bebaubaren Flachen vorgesehen. Fur den linken Bereich des Ortes
kann durch Luckenschluss eine bauliche Entwicklung ermoglicht werden. Waldflachen
sind in diesem Ortsteilbereich nicht vorhanden.

Ortsteil Oebelitz (Nebenzeichnung 2)

Beidseitig der Dorfstra~e sind Wohnbauflachen dargestellt. Diese Ausweisung ermoglicht
eine Bebauung auf vorhandenen Baulucken (Innenbereichsentwicklung). Im nordlichen
Randbereich befindet sich eine klassifizierte Waldflache der Forstabteilung 4328 Nz24

.

Die vorhandene, an die Waldflache angrenzende Bebauung hat aktuell Bestandsschutz.
Eine Bauflachenerweiterung im Bereich der Waldflachen ist nicht vorgesehen. Im Bereich
des ausgewiesenen Wohnbaugebiets ist der Waldabstand gema~ S 20 LWaldG zu
berucksichtigen.
Im sudstlichen Randbereich soll auf einem ehemalig landwirtschaftlich genutzten Hof
ein Therapiezentrum errichtet werden. Dazu wurde ein vorhabenbezogenener B-Plan
aufgestellt, der sich aktuell im Parallelverfahren in der Behordenbeteiligung befindet.

Ortsteil Steinfeld (Nebenzeichnung 3)

Ein Teilbereich wird als Gewerbeflache dargestellt. Der westliche Randbereich van
Steinfeld ist als Mischgebiet ausgewiesen.
Im ostlichen Randbereich, angrenzend an das Gewerbegebiet, befindet sich eine kleine
klassifizierte Waldflache der Forstabteilung 4327 Nz26. Die Darstellung in der
Planzeichnung entspricht der aktuellen Ausdehnung der Waldflache. Die vorhandenen
Gebaude und Anlagen haben aktuell Bestandsschutz. Bei einer Erweiterung der
Bebauung ist der Waldabstand gema~ S 20 LWaldG zu beachten.

Vorstand: Manfred Baum

Landesforstanstalt

Mecklenburg-Vorpommern

Fritz - Reuter - Platz 9

17139 Malchin

Telefon: 03994 235-0
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Ortsteil Millienhagen (Nebenzeichnung 4)

Die durch den Ort verlaufende Landstra~e L22 stellt die Grenze zwischen den
Forstamtern dar. Beidseitig der L22 sind Wohnbauflachen und gemischte Bauflachen
ausgewiesen. Mit der Ausweisung konnen vorhandene Baulucken im Rahmen der
lnnenentwicklung gebaut werden. Im Ort bzw. im unmittelbaren Randbereich sind aktuell
keine klassifizierten Waldflachen.

Ortsteil Wolfshagen (Nebenzeichnung 5)

Ostlich des Ortsteils Wolfshagen befindet sich in Entfernung des gesetzlichen
Waldabstands von 30 m gema~ $ 20 LWaldG Wald. In diesem Bereich liegen gema~
Planzeichnung angrenzend nur Grunflachen

V. Hinweise

Vorliegende Stellungnahme wird unbeschadet privater Rechte Dritter erteilt und beruhrt

die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlichen Genehmigungen und sonstigen

behordlichen Entscheidungen oder Anzeigen an andere Behorden nicht.

Die Forstbehorde ist in den weiteren Beteiligungsrunden erneut mit einzubeziehen.

Mit freundlichenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGru~en

lmA

Linda Gawantka
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IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
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STELLUNGNAHME DES BERGA TES STRALSUND

Vorentwurf des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Millienhagen-Oebelitz

Sehr geehrte Damen und Herren,

innerhalb des Plangebietes befindet sich im Norden eine verwahrte ehemalige Erdöl-
Erdgaserkundungsbohrung. Diese hat folgende Koordinaten:

Lfd. Nr. Bezeichnun Rechtswert Hochwert Teufe

Die geodätische Grundlage Koordinatensystem: Gauß- Krüger- Abbildung, bezogen auf
das Erdellipsoid von Bessel (3° Streifensystem, 5. Streifen)

E Richtenberg 2/64
(E Ric 2/1964)

1 4554454,0 6011696,5 4059,7m

Dem Bergamt liegen keine Daten über die Zuverlässigkeit der ermittelten Lagekoordina-
ten des Bohransatzpunktes vor. Anhaltspunkte oder Erkenntnisse über eine fehlerhafte
Verfüllung bzw. eingeschränkte Integrität der Bohrung, die eine Gefahr darstellen, liegen
dem Bergamt Stralsund aktuell nicht vor. Mangels umfangreicher aktueller Erkenntnisse
sind entsprechende Mängel der Verwahrung auch zukünftig nicht vollständig ausge-
schlössen. Vor diesem Hintergrund ist in einem Umkreis von mindestens 15 m um den
Bohransatzpunkteine Überbauung (auch keine Kabelverlegung) der verwahrten Bohrung
ausgeschlossen, um im unwahrscheinlichen Fall langfristig Wartungsarbeiten zu ermög-
lichen. In einem Umkreis von mindestens 50 m um den Bohransatzpunkt soll eine Uber-
bauung mit Gebäuden ausgeschlossen werden.
Das Vorhandensein von früheren Einrichtungen (z. B. Leitungen, Kabel, Schlammgruben
usw. ) im Umfeld dieser Bohrung kann nicht ausgeschlossen werden.
Diese Bohrung gehört der Fa. Neptune Energy Deutschland GmbH, Ahrensburger Straße
1, 30659 Hannover. Bitte setzen Sie sich diesbezüglich mit der Firma in Verbindung.

All «meine Datenschutzinformation: Der Kontakt mit dem Bergamt Stralsund ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten ver-
bunden (Rechtsgrundlage istArt. 6Abs. 1e DSGVO i.V. m. §4Abs. 1 DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www. regierung-mv. de/Datenschutz.

Hausanschrift: Bergamt Stralsund
Frankendamm 17

18439Stralsund

Fön: 0385/58889000
Fax: 0385 / 588 890 42

Mail: ooststellefi)ba. mv-rec]ienjna. de
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Weiterhin liegt die Gemeindefläche innerhalb der Bergbauberechtigung "Erlaubnis zur
Aufsuchung des bergfreien Bodenschatzes Lithium im Feld Nordlicht". Inhaber dieser Er-
laubnis ist die Firma Lilac Solution Deutschland GmbH, Prielmayerstraße 3 in 80335 Mün-
chen.

Diese Erlaubnis stellt lediglich einen Dritte ausschließenden Rechtstitel dar. Die Berg-
bauberechtigung besagt noch nichts darüber, wie und unter welchen Voraussetzungen
der Inhaber seine Berechtigung ausüben darf (vgl. Kommentar Boldt/Weller, BBergG, 1.
Auflage, S. 223, § 6 Rn. 13). Die genannte Aufsuchungserlaubnis steht dem zur Stellung-
nähme eingereichten Vorhaben nicht entgegen.

Belange nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zuständigkeit des Bergamtes
Stralsund werden nicht berührt.

Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden keine weiteren
Einwände oder ergänzenden Anregungen vorgebracht.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
Im Auftrag

iw/ M
Alexander Kattner
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